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Anforderungen an den Schutz der Datenübermittlungen zwischen 

medizinischen Leistungserbringern und klinischen Krebsregistern 

 

Zur Verbesserung der Versorgung von Krebspatienten bauen die Bundesländer derzeit auf 

bundesgesetzlicher Grundlage ein flächendeckendes Netz von klinischen Krebsregistern auf. 

Diese Register erhalten hierzu vielfältige Daten über alle krebskranken Personen von allen 

niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern, die sie behandeln. Andererseits sollen die 

Register den behandelnden Ärzten die empfangenen Patientendaten zum Abruf zur Verfü-

gung stellen. Die hierbei übermittelten Daten sind hoch sensibel und können mannigfaltig 

missbraucht werden. Dem müssen die Maßnahmen zu ihrem Schutz entsprechen. 

 

Mit dieser Entschließung legt die Konferenz einen Katalog von Anforderungen vor und ruft 

die Bundesländer auf, für deren Erfüllung bei der Ausgestaltung der Kommunikation zwi-

schen medizinischen Leistungserbringern und den klinischen Krebsregistern Sorge zu tra-

gen. 

 

 


